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Nr. 2       Verordnung: Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale 

 
 

Verordnung 

des Gemeinderates der Gemeinde Gampern vom 06. November 2025 mit der der Zuschlag zur 
Freizeitwohnungspauschale ausgeschrieben wird.  

Auf Grund des § 57 Abs. 1 des Oö. Tourismusgesetz 2018, LGBl. Nr. 3/2018 idF LGBl. Nr. 113/2023 
wird verordnet: 

 

§ 1 

Gegenstand der Abgabe, Abgabenhöhe 

 

(1) Die Gemeinde Gampern erhebt einen Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale gemäß § 54 Oö. 
Tourismusgesetz 2018, LGBl. Nr. 3/2018, idF LGBl. Nr. 113/2023. 

 

(2) Der Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale beträgt ab dem Haushaltsjahr 2026 

 

a) für Freizeitwohnungen bis zu 50 m² Nutzfläche  150 % 

b) für Freizeitwohnungen über 50 m² Nutzfläche     200  %  

. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt mit 01.01.2026 in Kraft 
 

 
Der Bürgermeister: 

Jürgen Lachinger 
 

 

 


		2025-11-07T11:49:27+0100
	Gemeinde Gampern
	Amtssignatur der Gemeinde Gampern




